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1 Allgemeine Beschreibung des Badegewässers 

1.1 Badegewässer ID 
AT3220001000110010 
 

1.2 Badegewässer Name 
Goldegger See 
 

1.3 Badegewässer Kurzname 
Goldegger See 
 

1.4 Verantwortlichkeiten von nationalen und lokalen Behörden 
Landeshauptmann: Koordinierung und Kontrolle aller Maßnahmen zur Bewirtschaftung der Badegewässer; 
Bezirksverwaltungsbehörde: Überwachung der Qualität der Badegewässer; Verhängung eines 
Badeverbots. 
 

1.5 Allgemeines zum Badegewässer 

Der Goldegger See, ein natürliches Gewässer, liegt auf einer Anhöhe bzw. in einem kleinen Seitental auf der 
orografisch linken Seite des Salzachtals.. Der See besitzt eine Gesamtfläche von 3,7 ha. 
Obwohl der See in besiedeltem Gebiet liegt und landschaftlich den Ort Goldegg prägt, ist er wegen seiner 
Höhenlage von 820 Meter zu den natürlichen Bergseen zu zählen. Die Uferzone wird durch einen rund 40 
bis 100 m breiten Schilfgürtel geprägt. 
 

1.6 Name der zuständigen Behörde 
Bezirkshauptmannschaft (BH) Sankt Johann im Pongau. 
 

1.7 Kontaktinformationen für die zuständige Behörde 
Hauptstraße 1 
5600 St. Johann im Pongau 
Tel. 06412 / 6101 
Fax 06412 / 6101-6219 
e-mail: bh-st-johann@salzburg.gv.at 
 

1.8 Letzte Aktualisierung des Badegewässerprofils 

Die letzte Aktualisierung erfolgte 2019. 
 

1.9 Nächste Aktualisierung des Badegewässerprofils  
Die nächste Aktualisierung erfolgt gemäß Badegewässerverordnung. 
 

1.10 Gründe für die Aktualisierung 

- 
 

1.11 Betreiber des Badestrands beim Badegewässers: öffentlich oder 
privat? 

Wasserfläche, privat: Clemens Galen, Hofmark 20, 5622 Goldegg  

mailto:bh-st-johann@salzburg.gv.at
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Landfläche, privat: Badeanstalt Gesinger-Sparr KEG, Hofmark 9, 5622 Goldegg 
 

1.12 Mitgliedsstaat 

Österreich 
 

1.13 Bundesland 

Salzburg 
 

1.14 Politischer Bezirk 

Sankt Johann im Pongau 
 

1.15 Gemeinde 

Goldegg 
 

1.16 Name des Flusses, Sees, Übergangs- oder Küstengewässers 

Goldegger See 
 

1.17 Lage des Badegewässers im Mitgliedsstaat 

 
 

1.18 Die Lage der Überwachungsstelle (Probenahmestelle, 
„Badestelle“) 

Koordinaten der Probenahmestelle im Bezugssystem ETRS89: 
 

Länge Breite 
13,1042572119 47,3180511202 

 
In Österreich erfolgt die Probenahme grundsätzlich im Bereich der größten Dichte an badenden Personen. 
Dieser Bereich wird auch als 'Badezone' bezeichnet. 
 

2 Beschreibung der physikalischen, geographischen und 
hydrologischen Charakteristika des Badegewässers: 

2.1 Beschreibung des Badestrands (landseitige Zone) 
☒schlammig, sumpfig 
☐sandig, kiesig 
☐steinig 
☐grasbewachsen 
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☐natürlich 
☐halb natürlich 
☒künstlich 
☐erheblich verändert 

 
Liegewiese ohne Baumbestand. Der Zugang erfolgt über Stege und Leitern. 
 

2.2 Beschreibung der Uferzone (wasserseitige Zone) 

☒schlammig 
☐Sand, Kies 
☐Steine 

 
☒natürlich 
☐halb natürlich 
☐künstlich 
☐erheblich verändert 

 
Der Zugang erfolgt über Stege und Leitern. Ein Sprungturm ist vorhanden. 
 

2.3 Länge der zum Baden verfügbaren Uferlinie 

Die Länge der verfügbaren Uferlinie beträgt ca. 60 m. 
 

2.4 Mittlere Tiefe des Badegewässers 

Die mittlere Tiefe beträgt ca. 4,8 m. 
 

2.5 Maximale Tiefe des Badegewässers 

Die maximale Tiefe beträgt ca. 7,8 m. 
 

2.6 Duschen, Toiletten 

Kaltduschen und Toiletten sind vorhanden. 
 

2.7 Abfallentsorgung 

Vorhanden 
 

2.8 Verbot oder Erlaubnis von Hunden und anderen Haustieren am 
Badegewässer 

Es besteht ein Hundeverbot. 
 

2.9 Andere Freizeitaktivitäten am Badegewässer 

Im Strandbad besteht ein Bootsverleih mit Ruderbooten. Neben dem Badebetrieb findet am Goldegger See 
noch Angelfischerei statt. 
 

2.10 Maximale tägliche Besucherzahl an einem Tag in der Hochsaison  
Die maximale Besucherzahl liegt bei ca. 200 
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2.11 Sonstiges 

Ein Bademeister und eine Erste-Hilfe-Station sind vorhanden. Die Wasserrettung ist an den schönen 
Wochenenden zumeist besetzt. 
 

2.12 Einflussbereich des Badegewässers 
Das hydrologische Einzugsgebiet des Badegewässers besitzt eine Gesamtfläche von 1,83 km2 und befindet 
sich auf einer Seehöhe zwischen 812 und 968m. Aufgrund der eher geringen Gesamtfläche wird das 
gesamte Einzugsgebiet als Einflussbereich des Badegewässers betrachtet. 
 

2.13 Hydrologische Charakteristik des Einzugsgebiets 
(Quellen: [5]) 
 
Im Einzugsgebiet befinden sich die folgenden Niederschlagsmessstellen: 
 

Messgerät HZB Nr. Bezeichnung errichtet aufgelassen 
Ombrometer 103663 Goldegg / Salzach 1951 nein 

 
Über die Expertenapplikation http://ehyd.gv.at/ können mittels Selektion der soeben genannten 
Messstellen weitere Messstellen (z.B. auch für Lufttemperatur) identifiziert und auch ausgewertet werden. 
 

2.14 Code der Flussgebietseinheit 
(Quellen: [1], [7]) 
 
AT1000 
 

2.15 Name der Flussgebietseinheit 
(Quellen: [1], [7]) 
 
Donau 
 

2.16 Code des Planungsraums 
(Quellen: [1], [7]) 
 
AT1100 
 

2.17 Name des Planungsraums 
(Quellen: [1], [7]) 
 
Donau bis Jochenstein 
 

2.18 Code des Oberflächenwasserkörpers 
(Quellen: [1], [7]) 
 
Das Badegewässer ist nicht Teil eines Oberflächenwasserkörpers gemäß Wasserrahmenrichtlinie (WRRL). 
 

2.19 Name des Oberflächenwasserkörpers 
(Quellen: [1], [7]) 
 
Das Badegewässer ist nicht Teil eines Oberflächenwasserkörpers gemäß Wasserrahmenrichtlinie (WRRL). 
 

http://ehyd.gv.at/
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2.20 Typologische Beschreibung des Oberflächenwasserkörpers in dem 
das Badegewässer liegt 

(Quellen: [1], [7]) 
 
Der Goldegger See ist zwar nicht Teil eines Oberflächenwasserkörpers gemäß WRRL, eine Charakterisierung 
aufgrund einiger typologischer Parameter ist dennoch möglich. Der Badesee liegt in der Bioregion 
unvergletscherte Zentralalpen und ist somit Teil der Ökoregion Alpen. Geologisch gesehen liegt der See im 
Bereich der Grauwackenzone. Der Goldegger See ist ein eher flacher See bzw. Weiher natürlichen 
Ursprungs. 
 

2.21 Ökologischer und chemischer Zustand des 
Oberflächenwasserkörpers in dem das Badegewässer liegt 

(Quellen: [1], [7]) 
 
Der Goldegger See ist nicht Teil eines Oberflächenwasserkörpers gemäß WRRL, daher ist eine Bewertung 
des ökologischen und chemischen Zustands gemäß WRRL nicht möglich. 
 

2.22 Ökologischer und chemischer Zustand anderer 
Oberflächenwasserkörper im Einzugsgebiet bzw. Einflussbereich 
des Badegewässers die eine Quelle für Verschmutzungen sein 
können 

(Quellen: [1], [7]) 
 
Im Einzugsgebiet bzw. Einflussbereich des Badegewässers befinden sich keine weiteren 
Oberflächenwasserkörper gemäß WRRL. Auch sonstige zufließende Oberflächengewässer konnten nicht 
identifiziert werden. Der Goldegger See verfügt jedoch über einen Abfluss mit dem Namen Seebach der den 
See am Ostufer verlässt und in die Salzach; Oberflächenwasserkörper AT305360002 mündet. 
 

2.23 Wassererneuerungszeit des Sees 
(Quellen: [1]) 
 
Die Wassererneuerungszeit ist unbekannt. 
 

2.24 Tägliche künstliche Wasserspiegelschwankungen 

Am gegenständlichen Badegewässer treten keine täglichen, künstlichen Wasserspiegelschwankungen auf. 
 

2.25 Wassertemperatur 
Oberflächenwassertemperaturen (30 cm Tiefe) der im Zuge der zumindest 5 mal während der Badesaison 
durchgeführten Untersuchungen vor Ort der Jahre 2006 bis 2010: 
 

Zeitraum arithmetischer 
Mittelwert 

Minimum Maximum 

erste Juni Hälfte 18,1°C 14,3°C 22,6°C 
zweite Juni Hälfte 21,8°C 19,4°C 24,4°C 
erste Juli Hälfte 23,2°C 19,8°C 25,2°C 
zweite Juli Hälfte 22,7°C 19,8°C 25,7°C 
erste August Hälfte 21,3°C 19,0°C 24,4°C 

Quelle: Amt der Salzburger Landesregierung 
 




